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j Cap . VII ,

VIII .

Fortſezung : Ausführung und Folgen des

Recurſes an das Reich . Volle Herſtellung

der Eintracht .

gemeinſamen Beſchwerden aller Staͤnde des

Reihs wurden in folgende aht Puncte gefezt :

daß — beim Abmangel der wirklichen Entziehung

irgend eines Religionsgenuſſes — das buͤrgerliche Geſuch ,

welches aus gar keinem allegirten Reichsgeſez , ſondern nur

angeblich aus dem Geiſt des E
abgeleitet , gleichwohl auf Theilung einer Landesregie⸗

rung , und zwar durch eine Reichshofraͤthliche Local⸗

Commiſſion , geſtellt war — ſchon von einem Gericht ,

ohne vorausgehende avthentiſche Interpretation von Kaiſer

SiWAund p, angenommen worden fey ;

aß eine , den Zuſtand des Entſcheidjahres öber⸗

ſchreitende Anforderung der Unterthanen an ihren

Landesherrn , als Einbruch in den weſtphaͤliſchen Frieden ,

von deffen Garanten fo wenig als den Paciſcenten , ge⸗

duldet werden koͤnne;

daß die jezigen Bitten ſich eben ſo wenig in den

Schranken des Erbvertrags und des damaligen Ver - tnto

zichtes halten , die Abneigung aber der Reihsgeridte | tY UUL

gegen Die , ihnen niht zur Confirmation vorgelegten tille, ge

ſtaͤndiſchen Vertraͤge , nicht vorwirken duͤrfe ; Mie ag
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daß die Nicht - Achtung der angerufenen Auſtregal —

Inſtanz ein Eingriff in die reichsſtäͤndiſche n Privilegien

ſey ;

dağ in ſolchen Sachen proviſoriſche Verfügungen
mit verordneter Vollſtreckung — dem Buchſtaben der

Reichs⸗Geſeze zuwider ſeyen , ſo fern dabei , wie hier ,

ein Umſturz des landesherrlichen Anſehens , und ein

Troz der Unterthanen — den die R . Gerichte ſelbſt in

andern Faͤllen als unzulaͤſſig und aufruͤhreriſch ahndeten
—gefoͤrdert werde ;

daß dieſe ſchaͤdlichen Proviſionalverfugungen zum

Theil auf Exhibitionen , uͤber die der Landesherr noch

nicht zum Bericht gezogen war , reichsgeſezwidrig , alſo

unverbindlich erkannt worden ;

daß , wider die vorgelegten eigenen Statuten der

Stadt Baden — wornach keine fremde Perſon zu ſtaͤdti⸗

ſchen Dienſten ohne landesherrliche Confirmation ange —

nommen werden darf — vom R . Hofrath das gerade

Gegentheil erlaubt und dadurch die Landeshoheit in ihren

Grundfåulen angegriffen worden ;

endlich und vorzuͤglich , daß eine Local⸗Com⸗

miſſion , in der angedrohten Weiſe , nicht ohne auf —

fallenden Contraſt mit den Geſezen , und noch dazu da

erkannt wurde , wo gegen den Landesherrn die eingeklag —

ten Bedruͤckungen mit nichts erwieſen ſeyen , wohl aber

derſelbe , gegen die Klaͤger, den Betrug dargelegt habe ,

welcher angewandt worden um Andere an dem Proceß
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Theil nehmen zu maen , ohne dap úber folhen die ge -

ringſte richterliche Mißbilligung geaͤuſſert worden ſey .

Gegen dieſe Niederreiſſung der reichsgerichtlichen Schran —

fen rufe der Markgraf den Schuz kaiſerlicher Majeſtäͤt

und Seiner Mitſtände an .

Dieſer Schritt war von maͤchtiger Wirkung , uner⸗

achtet die ausgetheilten Druck - Schriften in Regensburg

blos zur Dictatur , und niemals zur wirklichen Reichs⸗

deliberation gekommen ſind — das Schickſal vieler Re —

curſe , die gleichwohl ſchon durch ihr inneres Gewicht

die Aufmerkſamkeit und diplomatiſche Theilnahme meh⸗

rerer teutſchen Hoͤfe , ſomit auh eine verdoppelte Bor -

ſicht der R . Gerichte in deren weiterem Vorſchreiten ,

erzeugten und zugleich den Reichsſtand , der einſtweilen

den Beſiz ſeiner Gerechtſame fortbehauptete , gegen den

Vorwurf des Ungehorſams ſchuͤzten , weil er erſt die

Entſcheidung des Reichs uͤber ſeine conſtitutionelle Bor -

frage abwarten konnte . Die Koͤnige von England ,

Schweden , Daͤnemark und Preuſſen “) — Garanten

des bbadiſchen Erbvergleichs — bezeugten in ihren Ant⸗7

) Friederich II ließ ſeinen Geſandten zu Regensburg wöͤrtlich
dahin , und aͤhnlicher Geſtalt den zu Wien , inſtruiren :
„ Nicht nur die Garantie des badiſchen Haus⸗ und Erb⸗

folge⸗Vertrags vom 28 . Jaͤnner 1765 , ſondern auch vor⸗
nehmlich Unſere Hochachtung und Ergeben⸗
heit gegen diefen Fårften , verbindet Uns , Dero
Verlangen zu willfahren , und dieſen ſowohl gegruͤndeten
Recurs durch Unſere Stimmen nachdruͤcklichſt zu beguͤn⸗
ſtigen , beſonders aber dahin Uns zu beſtreben , daß dem⸗
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worten auf des Markgrafen vertrauliche Anſchreiben ,

ihre vole Entſchloſſenheit fuͤr die Unterſtüzung Seiner

Regentenrechte . Auch der ruſſiſche Miniſter in Wien

uͤbergab eine verwendende Note . Angeſehene Fuͤrſten bei —⸗

der Bekenntniſſe , an ihrer Spize Kur - Koͤln , ſo wie der

Teutſchmeiſter , aͤuſſerten ein Gleiches ; egHod - und

mach

waͤhrtem Ruhme der Gerechtigkeit ,

e Senſation im Reich , daß ein Fuͤrſt von ſo be⸗

der Toleranz und

des Vaterſinnes fuͤr Seine Unterthanen , beleidigend an⸗

getaſtet , und Ihm die gute Regierung erſchwert werden

koͤnne ! Go wirkt ein anerkannter erhabener

Character .

Nun ruhten die proceſſualiſchen Verhandlungen ei⸗

nige Jahre lang . Die beim Reichs - Hofrath ſchon vor —

rgleichsverhandlungen beſchickte der Mark⸗

graf — ſo ungern Er , auch nur dabei , den Klagfuͤh⸗

hin eroͤffnete Ve

rern gegenüber ſtand — aus Reſpect fuͤr die kaiſerliche

Majeſtaͤt , und um zu zeigen , daß Er keinem etwa bil⸗

ligen Anſinnen das Gehoͤr verſchlieſſe ; es ward aber ,

unter anderer Form , das nehmliche Unthunliche verlangt ,

auf welches Er ſich gar nicht einließ . Mittlerweilen

hatte die Stadt Raſtatt den Markgrafen in eigener Sup⸗

plik gebeten , ihr zu verzeihen und wieder die alte Gnade

ſelben der Eflectus suspensivus verſichert , die nachthei —

lige Verfuͤgungen des . Hofraths unvollzogen gelaſſen ,

und demſelben der fernere , aber wirkſame Einhalt gethan

werden moͤge“ ꝛc⸗
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zu ſchenken , die Stadt Ettlingen aber feierlichen Proteſt

gegen die Anmaſſung , daß Namens des Landes

geklagt worden ſey , und gegen alle Theilnahme an etwa

kuͤnftiger Koſten - Requiſition , beim Reichs - Hofrath

niedergelegt .

Da Marie Victorie von dieſen Seiten ihre Hoff—

nungen ſchwinden ſah : ſo verſuchte ſie ihren Plan durch
weitere Stiftungen zu befeſtigen . Im Mai 1781 wurden

die , fúr den inzwiſchen abgetretenen Syndicus deſtinirt

geweſenen 25000 fl . dem Hochſtifte Speyer eigenthumlich

heimgewieſen , gegen die ſtete Aufſtellung einer Commiſſion
aus dortigen Raͤthen, welche den badiſchen Catholiken

in ihren Religionsangelegenheiten mit Rath und unent —

geltlicher Schriften - Fertigung zur Hand ſeyn ſollen .

Im Jaͤnner 1782 folgte ihr ergiebigeres Teſtament nach.
Nebſtdem , daß darin das weibliche Erziehungs⸗Inſtitut
zu Ottersweyer in der Ortenau gegruͤndet und mit

120,000 fl. dotirt , auch die fruͤher geſchehene Ceſſion an

die Kaiſerin Koͤnigin füͤr andere fromme Fundationen ,
von 233,000 fl. wiederholt war — wurde , wegen eines

zu errichtenden Prieſter - Seminariums in den Jeſuiter⸗
Gebaͤuden zu Baden , dem Biſchof von Speyer aufge⸗
tragen , die Verhandlung mit dem Markgrafen , die der

Stifterin nicht gelungen ſey , fortzuſezen ; wenn aber die⸗

ſelbe (mit der dabei immer bedungenen catholiſchen Landes —

Commiſſion ) nicht in zehn Monaten nach ihrem Tod zum
Abſchluß komme : ſo ſollen die Seminarien zu Straßburg
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und Speyer die Zinſen des , fuͤr dieſe Stiftung ausge —

worfenen Capitals von 100,000 fl . theilen und dafuͤr

bbadiſche Seminariſten aufnehmen . Nebſt noch einigen

Wohlthaten , wurden jaͤhrliche 440 fl.fuͤrdiebiſchoͤflichen

Viſitatoren der badiſchen Schulen beſtimmt , und fuͤr den

Reſt des Vermoͤgens die erwaͤhnten beiden Biſchoͤfe zu

Erben , mit der Auflage eingeſezt , alles auf die catho —

liſche Religion in ,apee
zu verwenden . Die Rechte der

Stifterin as an das Erzhaus Oeſtreich uͤbertragen ,

und der teutſche Kaiſer gebeten , Teſtaments - Vollzieher

u ſeyn , ſich auch dazu die Subſtituirung des R . Hof⸗

raths und der zwei Biſchoͤfe gefallen zu laſſen .

Obſchon dies Teſtament damals noch nicht foͤrmlich

eroͤffnet werden konnte : ſo hoͤrte man doch die Anhaͤnger

von ihrer neuen Hilfsquelle , als einer ewigen reden .

Nichts deſto weniger ſtellte der Stadtmagiſtrat von

Baden jezt andere Betrachtungen an ; er und ein Theil

der Buͤrgerſchaft ſtanden von dem Klagewerk mittelſt

feierlichen Verzichts ab ) . Drei Fuͤnftheile der leztern

) Schon 1780 — und durch foͤrmliche Exhibition am R .

Gericht , 1784 , nachdem i. J . 1783 Carl Friederich ,

durch den Nachlaß der Leibeigenſchaft und bedeutender Ab⸗

gaben , allen Unterthanen Seine Geſinnungen bewieſen ,

und grosmuͤthig keine Gegner ausgeſchloſſen hatte . Die

Markgraͤfin ſtreute fuͤr dieſe , im Herbft 1783 , noh ein

reizendes Mittel aus ; 5000 fl . hat ihr Verwalter dem

Stiftscuſtos in Baden angeboten , „ um ſie an diejenigen

Unterthanen zu vertheilen , die wegen der Reli⸗

gion gedruͤckt wuͤrden “ ! Der biedere Cuſtos aber

wies ſie von der Hand . Und Carl Friederich ſtiftete

in demſelben , durch Seine Wohlthaͤtigkeit ohnehin ausge⸗
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hingegen ſtellten die Standhaften dar und ſchickten

neuerdings Deputirte nach Wien ; auch betrieb der Fuͤrſt

Biſchof ſeine Intervention nur ſtaͤrker . Es war aber dort

der Eredit dieſer vieljaͤhrigen , immer nur weitloſen

Querelen ſehr geſunken , und am ioten Auguft 1787

den erſchienenen Imploranten aufgegeben , ſich erſt beſſer

zur Fortſezung der Klage zu legitimiren . Daruͤber ent —

ſpann ſich ein abermaliges Scheinwerk von Beſchwerde⸗

Die Syndicaner — um ihre Anzahl zu beweiſen und

zu verſtaͤrken — erbaten ſich bei unſerer Regierung die

Erlaubniß , vor einem unbekannten auswaͤrtigen Notar

eine Verſammlung zu halten , wobei auch alle Buͤrger,

die auf den Proceß ſchon verzichtet hatten , nur aber

der Stadtrath nicht , erſcheinen ſollten . Da jedoch der

Magiſtrat gegen die ihm empfindliche , alleinige Aus⸗

ſchlieſſung proteſtirte und jene andere Buͤrger , ohne einen

Vorſtand , gleichſam den Proceßſuͤchtigen waͤren Preis

gegeben geweſen : ſo wurde das Geſuch von unſerer Re —

gierung ſo lange abgeſchlagen , bis es ordnungsmaͤſiger

eingerichtet wuͤrde . Dies gab den Klaͤgern Anlaß beim

R . Hofrath vorzutragen : es werde ihnen durch ſolche

Hinderniſſe die beſſere Legitimation unmoͤglich gemacht.

Bei der gebetenen neuen Verſammlung wuͤrde ſich gezeigt

haben ,

zeichneten Jahr , 4 Stipendien fuͤr arme Landeskinder , die

die catholiſche Theologie ſtudiren wollen , das Jahr darauf aber
einen zu Pforzheim neuen , catholiſchen Gottesdienſt im Zucht⸗

haus , mit der geraͤumigen und anſtaͤndigen Einrichtung , daß
die andern Bekenner dieſes Glaubens in der Stadt daran

Bheil nehmen konnten .

fa k
pin W S
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haben , daß Bürger von Muth und Geit , die nur turh

Magiſtratszuſpruch ſich zum Verzicht haͤtten uͤbereilen

laſſen , aufs Neue zum Werk hielten . Das gedeihlichſte

Mittel fuͤr die Wahrheit und Ordnung ſey demnach

immer eine kaiſerliche Local - Commiſſion , unter deren

Augen und Schuz die Klaͤger die auferlegte beſſere Le⸗

gitimation fuͤhren wollten .

Dieſe Wendung , und die gleichzeitige Nachricht

aus Wien , daß , auf Betrieb der Deputirten , das Re -

ferat in der Hauptſache wirklich abgelegt werde , machten

unſerm Miniſterium die lezte ſchwaͤchere Sorge , die

dann — mit dem reichsgerichtlichen Beſchluß vom Iten

April 1789 — verſchwunden iſt. Hiernach wurde die

Bitte um nochmalige Buͤrgervernehmung , und um die

Local - Commiſſion , fuͤr unſtatthaft erkannt und die Im⸗

ploranten uͤberhaupt als niht legitimirt abge⸗

wieſen . Es galt nehmlich nicht allein den Zweifel an

genugſamen Unterſchriften aus der Stadt Baden , ſondern

auch die Anmaſſung dieſer einzelnen Gemeine , fuͤr das

ganze nicht - klagende Land ihrem Fürſten Beſchraͤnkun⸗

gen aufdringen zu wollen , die uͤbrigens der Reichsrich⸗

ter — ihrer zur damaligen Zeit noch critiſchen Natur

wegen — gern uneroͤrtert mag gelaſſen haben . Die

Deputirten kamen nicht ohne Niedergeſchlagenheit zuruͤck“).

*) Kaifer Joſeph II . ſoll nach Wiener Briefen , bei ihrer lez⸗

ten Audienz , ihnen zu erkennen gegeben haben , daß er an

der Stelle ihres Markgrafen ganz anders mit ihnen bei

II . Band . G
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Der Martgraf aber — weil e8 jezt mit Geiner Ehre ,

wie mit Seinem Gefuͤhl vertraͤglich war — erfüullte ſo⸗

gleich nach dieſer Entſcheidung eine fruͤhere, ſehr ange⸗

legentliche Bitte der Stadt Baden , indem er ihre Pri -

vilegien beſtaͤtigte . Die einzige Nachrechnung die Er

ſie empfinden ließ , war , daß Er noch viele Jahre keinen

Fus in dieſe Ihm ſonſt liebe und durch ihre Heilquellen

anziehende Stadt ſezte „).

Die verwitwete Markgrafin war ſeit 1787 meiſtens

in Straßburg , wo ſie ſich allmaͤlig ganz niederließ , und

ihrer Heimkunft ſprechen wuͤrde. Wirklich fanden ſie gut,

noch vor der Heimreiſe mit der am R. Hofrath herkoͤmm⸗

lihen Empfehlung , daß man ihnen ihre gefuͤhrte Klage

gegen den Landesherrn nicht entgelten laſſe , ſich zu ver—

ſehen .

*) In Seinem hoöͤhern Alter — da die Aerzte Ihm dies

Bad als noͤthiger verordneten , da theils die Anf
ter den Syndieanern abgelebt waͤren , theils die Bewohner

insgeſamt ihre ehrerbietige dankbare Liebe zu Ihm , und

ihren Schmerz uͤber die erlittene Verfuͤhrung , oft und un-

zweideutig an den Tag gelegt hatten — fuhr Er im Anfang

des i9ten Jahrhunderts ( 1805 ) in die alte Reſidenz Seiner

Anherrn ein . Allgemein und laut war der Jubel , der

mitunter in Thraͤnen ausbrach . Carl Friederich fuͤ
dieſe Gluͤckſeligkeit mit — ſie war Ihm nocherhoͤht durch

das Bewußtſeyn der weiſen Maͤſigung , und der Stand⸗

haftigkeit , wodurch Er die veclornen Kinder alle wieder

um ſich verſammelt hat . Er beſuchte nun jedes Jahr ſeines

Lebensreſtes , in der Badezeit , dieſen Siz der Heilkraft
und der reichen Natur , der bald durch die hinzukommen⸗
den Anlagen fuͤr die Bequemlichkeit und Schoͤnheit , einen

noch ſtaͤrkern Zugang fremder Badgaͤſte gewann .

—
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erſt am 13ten April 1793 den Geiſt aufgab . Sie bleibt

in ihren Stiftungen , zu denen auch das weibliche Er⸗

ziehungskloſter in Raſtatt “) gehoͤrt, eine Wohlthaͤterin
fúr Baden . Carl Friederich ſelbſt urtheilte uͤber

dieſelbe mit ruͤhrender Billigkeit : „ ſie wollte das
vieleFahy Gute ” 9 .

*) Geit 1767 war daſelbſt nur ein Gaſt - Kloſter das die
nt Congregation de. notre Dame mit einigen Lehrerinnen

D verſah . Auf Anſuchen der Stadt Raſtatt wurde es 1791PNN
in ein ſelbſtſtändiges Kloſter dieſes Ordens verwandelt . Die
Markgraͤfin dotirte daſſelbe mit Haus , Garten und 26,500 fl .
die der Stadt zur Verwaltung auf ihre Gefahr uͤbergeben40
wurden . Unerachtet auch hier die empfindlichen Clauſeln

ii angefuͤgt waren , daß wenn es Gelegenheit gibt , das Geld
di bei dem Fuͤrſt Biſchof ſicher angelegt werden ſoll , und

daß die Rechte der Privatſtifterin nach ihrem Tode auf den

jeweiligen Kurfuͤrſten und Erzbiſchof von Mainz fallen
folen : fo hat dom der Landesherr die Stiftung beſtätigt
und niht nur die , von ihm dazu erbetene jährlichen 24
Klafter Holz ſamt der Uibernahm des Brand⸗Kaſſen⸗Bei⸗
trags fuͤr das Kloſter - Gebaͤude , ſondern noch freiwillig jahr —
liche 18 Ohm Wein und ( o fl . an Geld hinzugethan .

) Schreiber , in ſeiner kurzen und anziehenden Lebens⸗

beſchreibung Carl Friederichs , 1811 .

Merkwuͤrdig iſt es , wie , nach dem Tode dieſer Fuͤrſtin,
alles was ſie dem Lande zugedacht und nur in Nebenzuͤgen
erſchwert und aufgehalten hatte , noch demſelben Regenten
in die Haͤnde ſtrͤmte. Am Schluß des Jahrhunderts ka⸗
men die Vergleiche mit den Biſchöfen — zu denen die,
allgemein indeſſen in Teutſchland voranſchreitenden Grund⸗

Zi ry ſaze nicht wenig behilflich waren — ſo zu Stand , daß das
Schulweſen im bbadiſchen allerdings ſehr verbeſſert ward .

Nach dem Preßburger Frieden aber ſiel unſerm Kurfuͤr⸗

G 2
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In Betreff der Intervention des Fürſtbiſchofs zu

Speyer , wurde in jenem R . Hofraths - Beſchluß vom

April 1789 zugleich geſagt , daß ihre Fortſezung , ſo

weit fie , accefforifh fúr die bbadiſche Unterthanen , die

Wiederherſtellung ganz catholiſcher Dicaſterien verlangt

habe , nunmehr wegfalle . Wegen miteingeklagter Ein⸗

griffe in die Dioͤceſanrechte hingegen ging der gericht—

lihe Schriftwechſel noch fort , aber nur kurze Zeit ; denn

beide Fürſten traten nun bald in freundſchaftlicheres Ver —

ſtäͤndniß ; jeder gab in billigen Dingen nach ; beſonders

wurde 1790 die biſchoͤfliche Jurisdictions - Concurrenz

uber die Schullehrer und die Heiligen - Fonds feſtgeſtellt .

Darauf verzichtete der Fuͤrſt Auguſt auf ſeine ganze In⸗

terventionsklage am Reichs - Hofrath .

ſten mit der Ortenau , die ganze ſchoͤne Stiftung zu Ot⸗

tersweiher zu. Ruͤckſichtlich der groͤſſern, dem Erzhaus

cedirten Summen , war von dieſem ſeine vorderoͤſtreichiſche
Regierung in Breisgau committirt , welche — da die Ein⸗

miſchung in die bbadiſche Kirchen - und Schulangelegen⸗

heiten ihre Schwierigkeiten hatte — die Stiftungszinſen

nur treulich zu vermehrtem Capital anlegte . Nach dem

Schenkungsbrief vom 15ten Sept , 1778 waͤre das Erzhaus

befugt geweſen , da die catholiſche Conſiſtorial - Commiſſion

nicht zu Stande kam , dieſe frommen Stiftungen in andere

Theile der oͤſtreichiſchen Monarchie zu verwenden — dachte

aber erhabener , weil gleichwohl der Zweck der Stifterin

fuͤr die bbadiſche Lande deutlich in allen Ausdruͤcken her⸗

vorleuchtete . Bei ehemaligen Tractaten , die Carl Frie⸗

derich als Grosherzog mit dem Wiener Hof pflegte , wur⸗

den Ihm jene Stiftungskapitalien mit allen Erſparniſſen
wieder zugeſchrieben , und die leztern zum Bau der catho⸗

liſchen Kirche in Carlsruh mit verwendet .
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In der Folgezeit , da die weltlichen Regenten des

catholiſchen Bekenntniſſes weit mehr Rechte von der

Geiſtlichkeit vindicirten , leuchtete erſt der Grundſaz

Carl Friederichs — daß Er als proteſtantiſcher

Fuͤrſt lieber weniger , denn ein catholiſcher , anſpreche und

ein Mittelmaas einhalte — ſchoͤner in alle Augen ) .

Uiberhaupt hat Er , durch Seine ſanfte und doch feſte

Regierungsweiſe die Toleranz in Seinen Laͤndern

vom gemeinen Wort zur ſeltenen That gebracht . Je —

der Religionstheil fand ſich gleich -beguͤnſtigt , und durch

diefe vieljͤhrige Wahrnehmung kamen die Gemuͤther der

Menge , von jenem Abſtand des Vertrauens , der in

den erſten Jahren nach dem bbadiſchen Landesanfall zu

verſpuͤren geweſen , allmaͤlig in Stille und gern zuruͤck.

Es war in dem buͤrgerlichen Verkehr felten mehr eine

Spur der Mißgunſt , oder der heimlichen Entwendung

von kirchlichen Rechten , da . Viele Amtmaͤnner und

Seelſorger beider Bekenntniſſe , wirkten mit Vernunft

auf ihre Untergebenen , ſo , daß der blinde Eifer einzelner

Zelotten in leeren Dunſt verging . Der Bekehrungstrieb

ward ebenfalls auf die Seite gelegt **) . Selb im

) Beſonders war die , an die Joſephiniſchen Grundſaͤze ge⸗

woͤhnte Regierung zu Freiburg , als ſie 1806 badiſch wurde ,

uͤber manche Mäſigungen verwundert .

* In der erſten Regierungszeit des Markgrafen — da noch

viele Thelogen der augsburgiſchen Confeſſion immer mehr

Seelen fuͤr ihre Kirche gewinnen wollten — hatte Er oͤfter

Geid får den Unterhalt der Convertiten verwilligt . Auch
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Brennpunct des ehemaligen Haſſes — in der Herrſchaft

Malberg , wo , die reichskundigen alten Beſchwerden der

Lutheraner eine Erleichterung jezt dringend noͤthig mach⸗

ten und wo die beiderlei Religionsverwandten zahlreich

unter einander wohnten — wurde die Hilfe ( im Beſolden

der Pfarrer und Schulmeiſter ꝛc. ) ſo vorſichtig und all⸗

maͤlig gegeben , daß die bruͤderliche Liebe dabei erzeugt

werden konnte ; dafuͤr waren zwei Oberbeamten ver⸗

ſchiedener Religion , ſeit dem Landes - Anfall , zu ia
und Pflegern gefezt .

iX

Fortſchritte von 1777 bis 1783 -

Neue Geſchaͤftsbelebung durch ein Schreiben Carl

Friederichs . Proceßtabellen . Conſultations - Deputation .
Deliberation uͤber den Kindermord . Der Rhein - und Flußbau .

Blizableiter . Gewerbs - und Handels - Erleichterungen .

Im December 1777 wurde in der Seele des Mark⸗

grafen der Gedanke lebendig : „ was iſt , in dem abflieſ⸗

ſenden Jahr , nun eigentlich gethan worden ? “ Er kleidete

dieſe Gaben nahmen mit jedem Jahrzehnt ab , nachdem
die irdiſchen Nebenabſichten , die der Gottheit ein Greuel
ſeyn mögen , zu oft merkbar wurden . Man hinderte
nicht , betrieb aber auch auf keine Weiſe , was — als bloſer

Erforſchungs - Gegenſtand fuͤr den Himmel — von aller Art

Nachſtellung auf Erden ftei bleiben ſoll .
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